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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.7223 /J der 

Abgeordneten Peter Wurm u.a. wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Zunächst verweise ich auf die legistische Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr, 

Innovation und Telekommunikation sowie der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH . 

Der Beschwerdeanfall, der meinem Haus bekannt ist, deutet nicht darauf hin, dass die Un-

terdrückung der Rufnummernanzeige ein besonders gehäuft auftretendes Phänomen ist. Es 

gibt - wie in der Anfrage ausgeführt - allerdings Techniken, die es ermöglichen, dass eine 

unrichtige Telefonnummer angezeigt wird. Dies lässt sich laut Experten der Regulierungsbe-

hörde (RTR) von den Providern technisch nicht gänzlich verhindern.  Es handelt sich im Zu-

sammenhang mit unseriösen Firmen immer wieder auch um Anrufe von außerhalb der EU, 

die mit einer Verkettung  mehrerer Provider verbunden sind. Dies kann dazu führen, dass 

gesetzliche  Maßnahmen im Einzelfall ins Leere gehen.  

Eine unmittelbare gesetzliche Verbesserungsmöglichkeit spezifisch zu dieser Problematik 

gezielt unseriös agierender Firmen sehe ich (s. auch Beantwortung der Fragen 4, 5 und 6) 

prima vista nicht. 
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Zu Frage 4: 

Ganz allgemein möchte ich darauf hinweisen, dass von meinem Haus unterstützte neuere 

gesetzliche Regelungen die Rechtslage für Kundinnen  im Hinblick auf Telefonverträge ver-

bessern. 

Auf Grund des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes gelten für vom Unternehmer eingelei-

tete und ausverhandelte Verträge besondere Vorschriften (Doppelbestätigungserfordernis). 

Verträge über Wett- bzw. Lotteriedienstleistungen oder Gewinnzusagen sind gemäß Konsu-

mentenschutzgesetz generell nichtig. 

Das in der Anfrage angesprochene  Erschleichen von Daten durch unseriöse Unternehmen ist 

heute ganz generell  ein Konsumententhema. Hier kann auch die nicht korrekte Übermitt-

lung von Rufnummern eine Rolle spielen, weil dadurch die Rechtsverfolgung erschwert wird. 

Daher unterstütze ich grundsätzlich alle Bemühungen um Maßnahmen, die längerfristig si-

cherstellen, dass Rufnummern korrekt angezeigt werden.  

Ein Kernanliegen ist mir in diesem Zusammenhang die Konsumenteninformation und -

bildung. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

An mein Ressort sind im letzten Jahr nur vereinzelt Beschwerden betreffend gefälschte Ruf-

nummernanzeigen herangetragen worden. Eine Schadenshöhe kann ich nicht beziffern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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